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Frage Nummer 34 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordnete 
Verena 
Osgyan 
(BÜNDNIS 
90/DIE GRÜ-
NEN) 

Ich frage die Staatsregierung, wie die Hochschulgebäude in 
Bayern mit Luftreinigern ausgestattet sind, in welcher Weise 
Luftreiniger bei zukünftigen Investitionen und Sanierungen an-
geschafft werden sollen (bitte aufschlüsseln nach Standorten 
und Maßnahmen) und welche sonstigen Maßnahmen gegen-
wärtig durchgeführt werden, um die Luftreinhaltung zu gewähr-
leisten? 

Antwort des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst 

In der Kürze der für die Beantwortung zur Verfügung stehenden Zeit konnte keine 
Abfrage an sämtlichen bayerischen Hochschulen erfolgen, zumal der hierfür benö-
tigte hohe Aufwand unverhältnismäßig gewesen wäre. Der Einsatz von mobilen 
Luftfiltern war selbst in den angespanntesten Zeiten der Coronapandemie gemäß 
des mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege abgestimmten Corona-
Rahmenkonzepts für Hochschulen nur eine optionale ergänzende Maßnahme zum 
infektionsschutzgerechten Lüften. 

Die Gemeinsame Bekanntmachung der Staatsministerien für Wissenschaft und 
Kunst und für Gesundheit und Pflege „Corona-Pandemie: Rahmenkonzept für 
Hochschulen“ vom 11.11.2021 sah Folgendes vor: 

„3.2 Lüftungskonzept 
1Zur Gewährleistung eines regelmäßigen und aus Sicht des Infektionsschutzes aus-
reichenden Luftaustausches ist die Lüftungsfrequenz abhängig von der Raum-
größe, Personenbelegung und Nutzung (z. B. Tätigkeiten mit erhöhter Aerosolbil-
dung) zu berücksichtigen. 2Sicherzustellen sind die für ein infektionsschutzgerech-
tes Lüften notwendigen Luftwechselraten. 3Bei eventuell vorhandenen Lüftungsan-
lagen und Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) ist sicherzustellen, dass 
diese infektionsschutzgerecht betrieben werden. 4Die optimale Funktionsfähigkeit 
des Lüftungs-systems insbesondere im Hinblick auf die Zuführung von einem mög-
lichst hohen Anteil an (Außen-)Frischluft während des Betriebs und die Wirksamkeit 
und Pflege von Filteranlagen ist zu gewährleisten. 5Verwiesen wird auf diesbezüg-
liche Empfehlungen des Umweltbundesamtes (UBA) und der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). 6Es sind die jeweils aktuellen Empfehlun-
gen zu berücksichtigen. 7Ergänzend können Luftreinigungsgeräte zum Einsatz 
kommen. 8Diese ersetzen aber keineswegs das infektionsschutzgerechte Lüften.“ 
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